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Bayerisches Staatsministerium des
Innern, für Bau und Verkehr


An

Landratsamt Aschaffenburg

Fachbereich 32
Bayernstraße 18

63739 Aschaffenburg




eines Jägers/einer Jägerin auf Übertragung der Entnahme von Proben bei Wildschweinen oder Dachsen zur Untersuchung auf Trichinen
	Antragsteller: (Name, Vorname)


	
	Geburtsdatum

	Anschrift:


	Telefon:

	Fax:

	e-mail:

	Jahresjagdschein erteilt am:

	ausgestellt durch Behörde:


	gültig bis:



	Jagdrevier:


	Teilnahme an der Schulung „Entnahme von Trichinenproben bei Wildschweinen und Dachsen“
(Kopie der Teilnahmebestätigung beilegen)

in:   am:



	Zahl der benötigten Wildmarken/Wildursprungsscheine (maximal 20 Stück):



Ich beantrage die Übertragung der Entnahme von Proben bei Wildschweinen oder Dachsen zur Untersuchung auf Trichinen gem. § 6 Abs. 2 Tierische Lebensmittel-Überwachungsverordnung i.V.m. § 2 b und § 4 Abs. 3 Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung.

	Haftungsfreistellungserklärung:

	Ich stelle den Landkreis Aschaffenburg und den Freistaat Bayern von etwaigen Haftungs- und Regressansprüchen Dritter, die aus der nicht ordnungsgemäßen Erfüllung der mir übertragenen Tätigkeit entstehen, frei.


Ich bestätige hiermit, dass ich über die datenschutzrechtlichen Bestimmungen informiert wurde (siehe anhängendes Informationsblatt), und ich willige in die Datenerhebung- und –verarbeitung ein.
	Ort, Datum:


	Unterschrift:


Anlagen:
Schulungsnachweis Trichinenprobeentnahme


Kopie Jagdschein 
Informationen nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bei einer Erhebung von Daten bei der betroffenen Person 

!!! Bitte dieses Informationsblatt nicht zurückschicken, für Ihre Unterlagen!!!

1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit

Datenschutzhinweise im Zusammenhang 

a) der Bearbeitung Ihres Antrags auf Übertragung der Entnahme von Proben bei Wildschweinen oder Dachsen zur Untersuchung auf Trichinen



b) Untersuchung Ihrer Probe eines Wildschweines/Dachses zur Untersuchung auf Trichinen in der Trichinenuntersuchungsstelle des Landratsamtes Aschaffenburg (Tierarztpraxis Dr. Glöckner, Stockstadt am Main):

2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

Verantwortlich für die Datenerhebung ist:

Landratsamt Aschaffenburg

Bayernstr. 18 

63739 Aschaffenburg 

Tel.: 06021 / 394-0 

Fax: 06021 / 394-931
E-Mail: poststelle@lra-ab.bayern.de
3. Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten

Unsere Datenschutzbeauftragte erreichen Sie unter:

Landratsamt Aschaffenburg 

Datenschutzbeauftragte

Bayernstr. 18 

63739 Aschaffenburg 

Tel.: 06021 / 394-307 

Fax: 06021 / 394-907 

E-Mail: datenschutz@lra-ab.bayern.de 

4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

4a) Zwecke der Verarbeitung:

Bearbeitung Ihres Antrags auf Übertragung der Entnahme von Proben bei Wildschweinen oder Dachsen zur Untersuchung auf Trichinen



Untersuchung Ihrer Probe eines Wildschweines/Dachses zur Untersuchung auf Trichinen in der Trichinenuntersuchungsstelle des Landratsamtes Aschaffenburg (Tierarztpraxis Dr. Glöckner, Stockstadt am Main):

4b) Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

Lebensmittel- und fleischhygienerechtliche Vorschriften (jeweils europäische, nationale und bayerische Rechtsnormen):  

Verordnung (EG) Nr. 854/2004 

Durchführungsverordnung (EU) 2015/1375 

Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung (Tier-LMHV)

Tierische Lebensmittel-Überwachungsverordnung (Tier-LMÜV)
5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden, soweit für den o.g. Verarbeitungszweck notwendig, an folgende Empfänger (Empfängerkategorien) weitergegeben:

· Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Trichinenuntersuchungsstelle des Landratsamtes Aschaffenburg (Tierarztpraxis Dr. Glöckner, Stockstadt am Main)

sowie an weitere öffentliche Stellen, soweit sich im weiteren Verfahren ergibt, dass eine Weiterleitung der personenbezogenen Daten nach den geltenden Rechtsvorschriften erforderlich und zulässig ist:

· Fachbereich 53 -Öffentliche Sicherheit und Ordnung- (Jagdrecht- und Waffenrecht, Bußgeldstelle)

· Fachbereich 34 –Veterinäramt-

· Behörden- und Abteilungsleitung einschließlich Stabsstellen
· andere Fachbereiche des Landratsamtes Aschaffenburg 

· übergeordnete Fachbehörden (Regierung, Ministerien, Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit)

· Polizei, Staatsanwaltschaft

· andere Fachbehörden auf allen Verwaltungsebenen (Landwirtschaftsämter, andere Veterinärämter, andere Kreisverwaltungsbehörden, etc.)
· Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)

6. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland

Es findet keine Übermittlung an ein Drittland statt.


7. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden für die Dauer des Bestehens der Übertragung gespeichert. Zusätzlich werden die Daten für fünf Jahre nach Erlöschen der Übertragung bzw. für fünf Jahre nach Übermittlung des Untersuchungsergebnisses gespeichert.

8. Betroffenenrechte

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:

· Sie haben das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).

· Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).

· Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO).

· Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüfen wir, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.

· Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz.

9. Pflicht zur Bereitstellung der Daten

Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus § 6 Abs. 2 Tier-LMÜV und § 2b, § 4 Abs. 3 Tier-LMHV jeweils i.V.m. Anlage 8a zur Tier-LMHV.

Das Landratsamt Aschaffenburg benötigt Ihre Daten, um Ihren Antrag auf Übertragung der Entnahme von Proben bei Wildschweinen oder Dachsen zur Untersuchung auf Trichinen zu bearbeiten bzw. um Ihre Probe eines Wildschweines/Dachses in der Trichinenuntersuchungsstelle des Landratsamtes Aschaffenburg auf Trichinen zu untersuchen. Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag nicht bearbeitet bzw. Ihre Probe nicht untersucht werden.
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